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Dokument und Monument
Denkmalverständnis und Handeln am Baudenkmal

von Isabel Haupt*

Historische Bauten stehen im Zentrum der denkmalpfle-
gerischen Praxis und Theoriebildung - allen Erweiterun-
gen und Wandlungen des Denkmalbegriffs zum Trotzt
Als Baudenkmale erzählen sie mit ihrer Restaurierungs-
geschichte, wie eng Denkmalverständnis und Handeln
am Denkmal miteinander verwoben sind.® Grundlegen-
de Diskussionen über Denkmalwerte, die im Zuge der
«Positionsbestimmung der modernen Denkmalpflege»'*
um 1900 geführt worden waren, wirken dabei bis heute
nach. So konstatierte Georg Dehio (1850-1932) bereits
1905 in seiner berühmten Strassburger Rede die «aus
ästhetischen und historischen Merkmalen gemischte
Doppelnatur»® von Denkmalen. Diese 'geistig-körperli-
che Doppelnatur' des Denkmals widerspiegelt sich auch
in den bekannten internationalen Chartas. 1931 forder-
ten Architekten und Denkmalpfleger in der C/zarfa von
At/ien, Restaurierungsprojekte, «die zu einer Beein-
trächtigung des Charakters und des historisches Wertes
der Bauwerke führen würden»,® seien einer kritischen
Revision zu unterziehen. Die 1964 verabschiedete Char-
ta von Venedig - zu der in diesem Jubiläumsjahr eine

Vielzahl neuer Publikationen zu erwarten ist - hält in
Artikel 3 fest: «Ziel der Konservierung und Restau-
rierung von Denkmälern ist ebenso die Erhaltung des
Kunstwerks wie die Bewahrung des geschichtlichen
Zeugnisses.»® Ob die Wertschätzung für die überliefer-
te Substanz des Denkmals als historisches Dokument
oder für den Schauwert des Monuments höher gewich-
tet werden, war und ist aber nicht nur Ausdruck eines

zeitbedingten Denkmalverständnisses, sondern erweist
sich auch als Ergebnis objektspezifischer Entscheidungs-
findungsprozesse, die durch die beteiligten Akteure
und die Nutzung des Objektes bestimmt werden. Nicht
zuletzt hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen
Theorie und Praxis, das Josef Zemp (1869-1942) 1903

fordern liess: An «der Praxis, nicht an der Theorie, müs-
sen sich auf diesem Gebiete [der Denkmalpflege, I. H.]
die grundsätzlichen Richtlinien des Vorgehens heraus-
bilden.»® Denkmalpflegerische Grundsatzpapiere re-
flektieren das gängige Handeln am Denkmal, möchten
dieses aber entsprechend dem ihnen zugrundeliegenden
Denkmalverständnis auch formen und gestalten. Dies

Abb. 1 Conservafz'oM o/ Anciewf Moawmentî, Iwsfrwcfionj powr /zz ConservatzoM, zzzr £V/wha«g vom SaMdeMkzwä/ern
and Letoätze zwr DeM/fcma/p/Zege zn der Sc/zwez'z, Zentralbibliothek Zürich, Rahn 111 und Privatbibliothek.
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zeigen die 1893 publizierte An/ezfwng zur Lr/za/fzmg vo«
BaizäenZcmä/ern und zw zTirer Wzeäer/iersYe/Zimg' sowie
die 2007 erschienenen Leitsätze zwr Den&maZp/Zege in
äer Sc/zweZz" (Abb. 1). Beide Texte wurden von Gremien
verabschiedet - die Anleifnng von einer Kommission der
Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung historischer
Kunstdenkmäler, die Leitsätze von der Eidgenössischen
Kommission für Denkmalpflege (EKD). Sie widerspie-
geln somit die gemeinsame Haltung der Fachwelt zum
Denkmal als Dokument und Monument in der Grün-
dungsphase der modernen Denkmalpflege und heute."
Die beiden Texte werden im Folgenden vorgestellt und
jeweils einem konkreten Restaurierungsprojekt gegen-
übergestellt. Thematisiert wird damit auch das Span-
nungsfeld zwischen denkmalpflegerischen Standards
und Einzelfallentscheidungen.

Die «Aniez'tzzng zzzr Lr/za/tzzng von Bzznäenfcmä/em zznä

zzz zTzrer fTieäezLersfe/Znng» (7593)

Einen Meilenstein der Schweizer Denkmalpflegege-
schichte stellt die Gründung des Vereins zur Erhaltung
vaterländischer Kunstdenkmäler im Jahr 1880 dar, der
bereits im folgenden Jahr in ScZzweizerisc/ze Gese/Lc/za/t
/ür Lr/iaZtwng /zixiomcizer KimVäenfcmäZer umbenannt
wurde." Die Initiative hierzu verdankt sich dem Zür-
eher Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn (1841-1912)
und dem Genfer Juristen, Politiker und Kunstliebha-
ber Théodore de Saussure (1824-1903). Innerhalb die-
ser Gesellschaft wurde durchaus kontrovers diskutiert,
welche Objekte Gegenstand des Interesses sein sollten
und wie allfällige Erhaltungsmassnahmen zu gestalten
seien. Eine zmzYé äe äocfrz'zze suchte man mit der 1893

auf Deutsch und Französisch publizierten An/ezYzz«g

zur Lr/zaZfang von RazzäenZcmä/em zmä zzz zTzrer Wie-
äer/iersteZZwng zu definieren. Im Erscheinungsjahr der
Broschüre informierte auf der Jahresversammlung der
Erhaltungsgesellschaft der St. Galler Architekt Johann
Christoph Kunkler (1813-1898) in seiner Funktion als

Präsident umfassend über die kleine Schrift: «Die Anre-
gung zu einer derartigen Publikation ist von Herrn Ar-
chitekt Heinrich v. Geymüller in Lausanne ausgegangen,
der auf den Übelstand aufmerksam machte, dass nur zu
oft alte Gebäude bei ihrer Wiederherstellung eine un-
richtige Behandlung erleiden, und deshalb einige An-
sichten äusserte, wie architektonische Denkmäler gegen
missverstandene und zu weit gehende Restaurationen
geschützt werden können. Zum Nachweis, dass auch an-
derswo der Sache besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird, fügte Herr v. Geymüller dem Schreiben zwei kleine
von der Gesellschaft britischer Architekten in London
herausgegebene Schriftchen, betitelt 'Winke und Räte'
bei, das eine bestimmt für Behörden und Architekten,
das andere für Bauarbeiter. Der Vorstand, überzeugt von
der Zweckmässigkeit der erhaltenen Anregung, und von

der Wünschbarkeit, auf die im Lande vorkommenden
Restaurationen einigermassen ratend und bestimmend
einwirken zu können, übertrug einer engeren Kommis-
sion die Ausarbeitung einer für unsere schweizerischen
Verhältnisse geeigneten Instruktion mit Benutzung der
englischen 'Winke und Räte'. Da diese sich jedoch fast
ausschliesslich auf kirchliche Bauwerke beschränken,
so musste unsere Arbeit eine erweiterte Fassung und
Bestimmungen über die Behandlung von Profangebäu-
den jeder Art erhalten. Nach mehreren Sitzungen und
wiederholter Umarbeitung des Entwurfes ist derselbe
schliesslich vom Vorstand nach Form und Inhalt gutge-
heissen worden, wie derselbe nun zur Veröffentlichung
gelangt ist. Die Anleitung soll als praktischer Leitfaden
eine möglichst grosse Verbreitung erhalten vermittelst
Zusendung an die kantonalen und städtischen Bauver-
waltungen, an die historischen, antiquarischen Gesell-
schatten, an die Kunstvereine, an den Verein für ka-
tholische Kunst und Wissenschaft, an die bischöflichen
Ordinariate und Priesterseminarien, und an die Mitglie-
der des schweizerischen Architektenvereins u. s. f.» "

Das Vorbild, die 1865 vom Royal Institute ofBritish Ar-
chitects herausgegebene zweiteilige Broschüre Conner-
vafiem o/Ancz'ent Mozzwrngnii anä Remains", auf welche
der international bestens vernetzte Architekturhistoriker
und Bauforscher Heinrich von Geymüller (1839-1909)
hinwies, wirkt in der Schweizer AnZeiiwng spürbar nach.
Wie die englischen Faltblätter ist die Schweizer Schrift
im baustellentauglichen Taschenformat gestaltet. Und
wie das englische Vorbild wendet sich auch die AnZei-

twrcg, die gratis verteilt wurde, in einem ersten Abschnitt
an «Behörden, Korporationen, Baudirektionen, Kirchen-
vorstände und Architekten», in einem zweiten an «Bau-
führer, Bauhandwerker und Tagwerker»."

Das der AraZeifang zugrunde liegende Denkmalver-
ständnis wird auf den ersten Seiten dargelegt. Histo-
rische Bauten mit einem «geschichtlichen oder künst-
lerischen Wert»" gelten als Teil des kulturellen Erbes,
sodass ein Baudenkmal «als ein Repräsentant der
alten Baukunst des Landes und ein Vermächtnis der
Altvorderen [...] Achtung und Pietät»" beanspruchen
dürfe. Mit deutlichen Worten wird das Verständnis von
historischen Bauten als steinerne Urkunden formuliert,
deren Zeugniswert durch zu weitgehende Restaurierun-
gen gefährdet sei: «Jedes alte Gebäude besitzt einen
gewissen geschichtlichen Wert, der verloren geht, wenn
die Ursprünglichkeit des Bestandes zerstört wird.»"
Konsequenterweise folgt daraus die Forderung, keine
stilreinen Restaurierungen vorzunehmen, sondern den

gewachsenen Bestand zu respektieren: «Nicht selten
und besonders bei grösseren Bauanlagen wie Kirchen,
Klöstern, Rathäusern, Schlössern zeigt es sich, dass sie

in verschiedenen Epochen erbaut, oder auch teilweise
umgeändert worden sind. Solche Zusätze sind sorgfältig
zu erhalten und, wenn nötig, zu restaurieren, da sie in
wertvollster Weise die Geschichte des Bauwerks illust-
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Abb. 2 Verenamünster, Bad Zurzach. Aussenaufnahme von
Hans Jörg Henn aus dem Jahr 1944. 17,5 X 23,8 cm. Kantonale
Denkmalpflege Aargau.

rieren.»" Hierbei wird anerkannt, dass «nicht nur Arbei-
ten des Mittelalters, sondern auch solche aus dem XVI.
bis XVIII. Jahrhundert oft [...] von grossem Kunstwert»
seien und deswegen «eine gute Erhaltung»^ verdienten -
ein fortschrittlicher Gedanke.

Qwot capita, toisensns

Die Anleitung lässt sich als Versuch verstehen, die
Deutungshoheit über das Denkmalverständnis und eine
korrekte Behandlung der Baudenkmäler zu erlangen.21
Auch wenn die Instruktionen ausdrücklich nicht nur für
Sakralbauten und nicht nur für Werke des Mittelalters
gelten sollten, bildeten mittelalterliche Kirchen für die
denkmalpflegerische Praxis der Zeit dennoch eine sehr

wichtige Objektgruppe. Hier prallten Expertenmeinun-
gen aufeinander. Beispielhaft zeigt dies die Auseinander-
Setzung um die Innenrestaurierung des Verenamünsters
in Zurzach (Abb. 2). Der Bau vereint drei Bauepochen
- Romanik, Gotik und Barock - zu einem charaktervol-
len Ganzen.22 Das Langhaus mit seinen Pfeilern geht auf
das romanische Münster zurück. Nach einem Brand im

Abb. 3 Verenamünster, Bad Zurzach. Fotografie des Chor-
innenraums vor Beginn der Restaurierung im Jahr 1900.
16,6 X 22,8 cm. ETH Zürich/Archiv gta.

Jahre 1294 wurde durch strassburgische Bauleute der
imposante Chorturm errichtet, der 1347 geweiht werden
konnte. Die Pläne für die Barockisierung der Kirche, die
von 1732 bis 1734 erfolgte, hatte der Deutschordens-Bau-
meister Giovanni Gaspare Bagnato (1696-1757) erarbei-
tet.23 Nach seinem Entwurf überzog Hannibal Schnell
das neu eingebrachte, flache Tonnengewölbe im Lang-
haus mit sparsamen Régence-Stuckaturen, die Lucius
Gambs 1772 ergänzte. Im Zuge der barocken Moderni-
sierungsphase wurde 1742/43 von Jakob Glanz ein neuer
Hochaltar errichtet, zu dem Caspar Joseph Widerkehr
die Statuen fertigte (Abb. 3). Als 1882 die Stiftskirche an
die Kirchgemeinde überging, hatte Johann Rudolf Rahn
die mittelalterlichen Teile des Baus unter anderem in sei-

ner 1873 bis 1876 publizierten Gesc/zicüie der Mdenden
Künste in der Sc/ivm'z gewürdigt. Die Barockisierung
beurteilte der Gelehrte seinerzeit jedoch sehr skeptisch
und schrieb, das jetzige Langhaus sei «vermuthlich im
Jahr 1734 durch barocke Zuthaten entstellt worden. Nur
der hochgelegene Chor, wenigstens die östliche Hälfte
desselben, ist wohl erhalten und [...] als eine bemerkens-
werte Anlage zu bezeichnen». 2^ Neben dem Chorturm
mit Krypta, den «Suffraganbischof Berchtold von Con-
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stanz in Gegenwart der Königin Agnes von Ungarn»"
geweiht hat, erwähnt Rahn besonders den dreiteiligen
Pontifikalsitz in der Chorwand, denn dieser gehört sei-

ner Einschätzung nach «zu den zierlichsten Werken die-
ser Art, welche die Schweiz besitzt»" (Abb. 4).

Als 1896 Pater Albert Kuhn (1839-1929) der Kirchge-
meinde ein erstes «Restaurierungsprogramm» unterbrei-
tete, machten auch für ihn vor allem die mittelalterlichen
Elemente den Wert der Kirche aus. Den Einsiedler Pa-

ter, der bei zahlreichen Kirchenrestaurierungen als Bera-
ter fungierte, charakterisierte Albert Knoepfli in seinem
Grundlagenwerk Sc/zwe/zerzsc/te Den&ma/p/Zege tref-
fend als einen «der Hauptvertreter einer schöpferisch-
historisierenden Denkmalpflege», der «scherzweise oft
als das Haupt der 'Kuhniazensischen Reformen' bezeich-
net»" worden sei. Kuhn empfahl, den Chor «in reinstem
gotischen Stil zu restaurieren»." Die Wände des Chors
sollten steinsichtig gezeigt, die Fenster nach dem bekann-
ten Vorbild von Königsfelden erneuert, der Stuck von den

Gewölberippen abgeschlagen und die Schlusssteine far-

big gefasst werden. Konsequent forderte er: «Der jetzige
Hochaltar ist zu entfernen u. durch einen reich polychro-
mierten gotischen Hochbau in den Stilformen der Hoch-
gotik zu ersetzen. Als Muster u. Vorbild empfehle ich
die betreffenden Arbeiten in der H. Elisabethkirche in
Marburg oder den vereinfachten von H. Schnell jun. ge-
zeichneten Altar (In 'Deutsche Gesellschaft für christl.
Kunst' 1896).»" Besonderes Augenmerk schenkte auch

er den Pontifikalsitzen: «Die steinernen Sedilien sind

genau herzustellen u. reich, nach den noch vorhandenen
Farben u. Goldspuren zu fassen.»" Der Kirchenpflege-
Präsident H. R. Attenhofer war vom Restaurierungspro-
gramm des prominenten Paters begeistert. Denn auch
sein «Gedanke war [...] schon längst, unsere eigentüm-
liehe Stiftskirche durch eine gründliche & künstlerische
Innen Renovation zu einem wirklich schönen Tempel
Gottes umzugestalten»,^ jedoch hatte er bislang den Wi-
derstand der Kirchgemeinde gefürchtet.

1897 beauftragt die Kirchgemeinde den Badener Ar-
chitekten Robert Moser (1833-1901), den Vater des be-
rühmteren Karl Moser, mit der Erarbeitung eines Res-

taurierungsprogramms." Moser hatte einige Jahre zuvor
bereits einschlägige Erfahrungen bei der Restaurierung
der ehemaligen Klosterkirche Königsfelden gesammelt,
und dank ihm bemühte sich die Kirchgemeinde um eine
Subventionierung der Arbeiten durch die Schweizeri-
sehe Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenk-
mäler." Damit wurden die Arbeiten nun von Experten
der Erhaltungsgesellschaft begleitet, in diesem Fall
von Johann Rudolf Rahn und dem Basler Juristen Karl
Stehlin (1859-1934), der sich mit den archäologischen
Grabungen in Augusta Raurica und seinen Forschungs-
arbeiten zum Basler Münster einen Namen gemacht
hatte. Bei einem ersten gemeinsamen Augenschein
entwickelten Rahn, Stehlin und Moser ein Restaurie-
rungskonzept, das sich in einigen wesentlichen Punkten
von den Empfehlungen Pater Kuhns unterscheidet und
welches 1900/01 umgesetzt wurde. Zwar hielt man für
den Chorbereich an der «Beseitigung der Stucce» fest,
jedoch verknüpften die Delegierten der Erhaltungsge-
Seilschaft die Subventionen mit der Forderung nach der
unbedingten «Beibehaltung des Barock-Altares»", den
allenfalls Joseph Regl (1846-1911) diskret auffrischen
könne (Abb. 5)." Das Votum basiert auf einer differen-
zierten Bewertung des Bestandes. Die grosse Bedeutung
des gotischen Chorturms im Vergleich zu dessen späte-
rer Stuckierung rechtfertigte in den Augen der Experten
die Freilegung und Rückführung auf den ursprünglichen
Zustand. Beim künstlerisch hochwertigen Barockaltar
jedoch folgt man den Empfehlungen der A«/ez7img von
1893, wendet sich also gegen eine stilreine «Restaurie-

rung» und votiert für die Erhaltung dieses Altares aus
dem 18. Jahrhundert, der als wichtiges Element der Ba-

Abb. 4 Verenamünster, Bad Zurzach. Fotografie der Sedilien
vor Beginn der Restaurierung im Jahr 1900.16,8 X 23 cm. ETH
Zürich/Archiv gta.

Abb. 5 Verenamünster, Bad Zurzach. Chorinnenraum mit dem 1742/43 gefertigten Hochaltar. Fotografie: Christine Seiler, 2011.
Kantonale Denkmalpflege Aargau.

64 ZAK, Band 71, Heft 1/2014





Abb. 6 Verenamünster, Bad Zurzach. Sedilien. Fotografie:
Christine Seiler, 2011. Kantonale Denkmalpflege Aargau.

rockisierungskampagne die Geschichte des Bauwerks
illustriert.

Ebenso differenzierte Überlegungen stehen hinter
der Empfehlung zum Umgang mit den Pontifikalsitzen
(Abb. 6). Da jede Reparatur mit Eingriffen in die Subs-

tanz verbunden ist und «sich nun überdies die alten Pon-
tifikalsitze hinter der Abschlußwand des gegenwärtigen
großen Barock-Altares den Blicken der gewöhnlichen
Besucher entzogen befinden, hat Herr Prof. Rahn den
Vorschlag gemacht, die Ergänzungen nicht an den alten
Sitzen selbst vorzunehmen, sondern an einer in Kunst-
stein auszuführenden und an einer sehr geeigneten Stel-
le vor der erwähnten Abschlußwand aufzustellenden
Reconstruction desselben. Es würden dadurch die wert-
vollen Reste [...] völlig intakt erhalten»® bleiben, wäh-
rend die ergänzte Kopie eine anschauliche Vorstellung
gotischer Kunst vermittle.

Weniger selbstverständlich gestaltete sich trotz aller
Bemühungen die Vermittlung denkmalpflegerischer
Grundsätze. Und so kommentierte der Zurzacher Pfar-
rer Keller den Konzeptwechsel für die Restaurierung la-
konisch: «Mir scheint, kämen wieder andere Experten,
dann wieder andere Ansichten. Tot capita, tot sensus!»"

Die «Leitsätze znr Den&raa/p/iege in der 5c/tiveiz»
(2007)

Fragen bezüglich Wertung und Deutungshohheit sind
heute in den denkmalpflegerischen Diskursen nicht we-
niger aktuell als früher, und die Zahl der auf internati-
onalem Niveau publizierten Positionspapiere, Resoluti-
onen und Richtlinien scheint exponentiell zu wachsen.
Kritische Stimmen stellen dazu fest, dass «das seit Jah-

ren vermehrt geäusserte Bedürfnis nach Standards in
der Denkmalpflege» keineswegs einhergehe mit dem

«Vermögen, solch fachliche Verbindlichkeiten auch exe-
kutieren zu können».®

Aus der Vielzahl der Publikationen sticht eine her-

aus, deren Anliegen es ist, die «gemeinsame Basis für
das Handeln aller sich für die Denkmalpflege engagie-
renden Personen und Stellen zu klären und in knapper
Form allgemein zugänglich zu machen».® Es handelt
sich dabei um die 2007 von der Eidgenössischen Kom-
mission für Denkmalpflege publizierten Leitsätze zwr
L>enfcraa/p/?ege in der Sc/zweiz. Erarbeitet wurden sie

von einer engeren Kommission unter der Leitung des

damaligen EKD-Präsidenten und Denkmalpflegers der
Stadt Bern, Bernhard FUrrer, der François Guex, Nina
Mekacher, Beatrice Sendner und bis 2004 Georg Mörsch
angehörten."" Wie Josef Zemp dies bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts einforderte, bildet ein grosser Pra-
xisbezug die Basis für die fundierten Überlegungen.
Die Leitsätze liegen in einem viersprachigen Buch auf
Deutsch, Französisch, Italienisch sowie Englisch vor,
und sie wenden sich nicht nur an Fachleute, sondern sol-
len «auch für Bauherren und Architektinnen, Politike-
rinnen oder interessierte Laien Anregung und Hilfe für
das Verständnis des Denkmals und der für seine lang-
fristigen Erhaltung notwendigen Massnahmen sein».""

Im Vergleich zur A«ieitw«g veränderte sich damit nicht
nur der Adressatenkreis, sondern auch die Zielsetzung.
Erfreulich ist, dass seit 2014 die Leitsätze online zugäng-
lieh sind und damit hoffentlich nicht nur jene erreichen,
die bereits Denkmal-affin sind.""

Die Gliederung der Schrift ist Programm: Das «Ver-
ständnis des Denkmals» wird als Grundlage für den

«Umgang mit dem Denkmal» und dem «Handeln am
Denkmal» betrachtet, und diesen drei zentralen The-
menfeldern sind die ersten drei Kapitel gewidmet. Die
drei weiteren Kapitel behandeln «Planung und Massnah-

men», geben «Definitionen zu einigen besonderen Mass-
nahmen» wie beispielsweise Rekonstruktionen und äus-

sern sich «Zu spezifischen Fragen der archäologischen
Bodendenkmalpflege». Abschliessend wird die Organi-
sation der Denkmalpflege in der Schweiz erläutert.

Zeugniswert und der «Prozess der Denkmalwer-
dung»"" sind zentrale Elemente der Denkmaldefinition,
welche den Leitsätze« zugrunde liegt: «Ein Gegenstand
der Vergangenheit mit besonderem Zeugnischarakter
wird durch das erkennende Betrachten der Gesellschaft
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Abb. 7 Krematorium von Albert Froelich (1912) und neue Abdankungshalle von Alfons Barth und Hans Zaugg (1968), Friedhof
Rosengarten, Aarau. Aussenaufnahme. 29 X 20,5 cm. ETH Zürich/Archiv gta.

zum Denkmal.»4" Denkmal kann also nur sein, was von
einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit
als Denkmal anerkannt wird.'® Neben der Reflexion von
Kulturalität und Historizität der Denkmalwerte wohnt
dieser Definition wohl unausgesprochen auch der Auf-
trag inne, der Gesellschaft die Augen für ihre (poten-
ziehen) Denkmale zu öffnen.

Unterscheidungsmerkmal des Denkmals von anderen
historischen Gegenständen ist der «besondere Zeugni-
scharakter», der dem Objekt «geschichtlichen Zeug-
niswert»"® verleiht. Unter dem Zeugniswert lassen sich
sowohl künstlerische Leistungen als auch technische
Errungenschaften subsumieren. Werden Denkmale
vorrangig als «materielle Zeugnisse der Geschichte»"''
begriffen, so folgt daraus: «Wird dem Objekt die über-
lieferte Substanz genommen, verliert es seine Denkmal-
eigenschaft unwiederbringlich.»"® Wichtige Prinzipien
für das Handeln am Denkmal wie der Vorrang der his-
torischen Substanz und ihre Bewahrung mitsamt ihrer
Alterspuren sowie die Reversibilität aller Massnahmen
sind damit begründet."® «Substanzfetischismus» wird
nun manch einer denken und doch anerkennen müssen,

dass Denkmale uns berühren, weil, wie Georg Mörsch
ausführt, das Besondere an ihnen sei, dass «sie nicht nur
über Geschichte berichten, sondern daß sie selbst ein
Teil dieser Geschichte waren und als originale Zeugen
der Geschichte wie materielle Kristallisationen der Ver-
gangenheit vor uns stehen».®"

Zunge Den/craa/e

Als die Erhaltungsgesellschaft in ihrer 1893 publizier-
ten An/eifung Bauten aus dem 18. Jahrhundert einen
Kunstwert zugestand, steckte die kunst- und architek-
turgeschichtliche Forschung zur Barockarchitektur noch
in den Kinderschuhen. Die erste bedeutende kunsthisto-
rische Würdigung frühbarocker Bauten in der Schweiz,
Josef Zemps Studie zu den Wallfahrts-Kirchen im Kan-
ton Luzern, war im gleichen Jahr erschienen.®' Geschätzt
wurden Barockbauten und Barockisierungen damals

jedoch von den wenigsten. Die Zeitgrenzen haben sich

längst verschoben, und unsere Denkmale werden immer
jünger. Auf dem Radar - nicht nur der Denkmalpflege
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- sind längst die «Bauten der Boomjahre», also die Bau-
ten aus den 1960er und 70er Jahren, deren Instandset-

zung nun ansteht.« Mancherorts haben bereits die ersten
Zeugnisse postmoderner Architektur der 1980er Jahre
Eingang ins Inventar gefunden.« Geliebt wurde und
wird auch diese Architektur nicht von allen.

Die Leitsätze nehmen nicht explizit Bezug auf die jun-
gen Denkmale wie einst die An/ez'twrag. Und dennoch
lässt sich fragen, ob die Definition des Denkmals als
«materielles Zeugnis der Geschichte» und das profund
begründete Plädoyer für die Substanzerhaltung nicht
bis zu einem gewissen Grade auch den neuen Heraus-
forderungen geschuldet sind, mit welcher sich die prak-
tische Denkmalpflege aktuell konfrontiert sieht. Denn
eine Instandsetzung junger Denkmale birgt nicht zuletzt
aufgrund der verhältnismässig wenig duldsamen Bauma-
terialien der Nachkriegszeit und neuer Normen - unter
anderem für den Energiehaushalt von Gebäuden - ein
Spannungsfeld in sich, das oftmals vermeintlich leichter
mit der Erhaltung des Erscheinungsbildes als mit der-

jenigen der Substanz zu lösen ist. Die Vermittlung des

Substanzwertes von Denkmalen ist umso nötiger, als das

Konzept «Denkmal als Bild»« durchaus gesellschaftli-
chen Rückhalt geniesst, wie nicht zuletzt aktuelle Dis-
kussionen zum Thema «Rekonstruktion» zeigen.

Das Ringen aller Beteiligten um die Substanzerhaltung
bei einem jungen Denkmal zeigt sich exemplarisch am
Beispiel der Instandsetzung und Erneuerung der neuen
Abdankungshalle im Friedhof Rosengarten in Aarau, ei-

nem Anbau an das 1912 von Albert Froelich (1876-1953)
errichtete Krematorium mit einer ersten Abdankungs-
halle (Abb. 7). Die 1968 fertiggestellte neue Abdan-
kungshalle ist ein Gemeinschaftswerk von Alfons Barth
(1913-2003) und Hans Zaugg (1913-1990).« Die beiden
Architekten sind wichtige Repräsentanten der «Schule
von Solothurn», deren bekanntester Vertreter Fritz Hai-
1er (1924-2012) ist, der Vater des Möbelbausystems USM
Haller. Das besondere Verdienst dieser Architekten orte-
te Jürgen Joedicke 1969 in deren Versuch, «kompromiss-
los nur jene Mittel zu verwenden, die sie als [...] unserer
[...] Epoche der Technik für angemessen halten».«

Die neue Abdankungshalle kontrastiert mit ihrer mo-
dernen Entwurfshaltung und ihrer Materialwahl das
ältere Krematorium. Dessen historisierende Architek-
tur drückt sich sowohl in der Grundform des zentralen
Kuppelbaus als auch in der Detailgestaltung und der
Materialisierung der Fassaden mit gelblichen Jurakalk
aus, der mit seiner groben Bearbeitung den monumenta-
len Eindruck des Baus steigert. Zugleich nimmt die neue
Abdankungshalle respektvoll Bezug auf den Bestand,
indem sie dessen Hauptachse aufgreift, mit einem zu-
rückhaltenden Zwischenbau rückwärtig anschliesst und
mit einer massvollen Höhenentwicklung die Kuppel des

Krematoriums nicht konkurrenziert.
Dem sich über einem Kellergeschoss erhebenden

eingeschossigen Stahlskelettbau liegt ein strenges Ent-
wurfsraster zugrunde, dessen Grundmodul mit 1,2 X 2,4
Metern ein «Haller-Mass» ist (Abb. 8). Die Längsseite

Abb. 8 Neue Abdankungs-
halle von Alfons Barth und
Hans Zaugg (1968), Fried-
hof Rosengarten, Aarau.
Fotografie: Walter Mair,
2009. Kantonale Denkmal-
pflege Aargau.
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Abb. 9 Neue Abdankungshalle, Friedhof Rosengarten. Aarau. Fassadenschnitte: Bestandesaufnahme und Instandsetzungskon-
zept (2007/08), Husistein & Partner AG, Büro für Architektur und Planung, Aarau.

umfasst fünfzehn Module à 2,4 Meter, die Schmalseite

neun, wobei an den Enden jeweils noch zwei Felder von
0,60 Meter anschliessen. Die Höhenentwicklung des Ge-
bäudes definieren fünf Module. Die Vorhangfassade ist
unabhängig von der eigentlichen Tragkonstruktion aus-
gebildet, weist keinen Sockel und kaum einen Dachrand
auf. Chromnickelstahl und grün schimmerndes Verbund-
glas vom Typ «Anthelios» bildeten eine gerasterte Glas-
wand, welche die von den Architekten angestrebte Leich-
tigkeit vermittelt. Diese gläserne Haut des Baus schafft
einen direkten Bezug zur Parklandschaft des Friedhofs.

Der Innenraum gliederte sich in den zentral angeord-
neten grossen Abdankungssaal, der ursprünglich 500
Personen Platz bot, und seitlich angelagerte Nebenräu-
me, die Büros, Besammlungsräume für Angehörige und
einen Vorbereitungsraum für den Pfarrer umfassten.
Aus dem Möbelprogramm der Firma Schärrer, System
Haller, stammten bewegliche Innenwände aus Eichen-
holz sowie das Mobiliar."

Knapp vierzig Jahre nach ihrer Errichtung war die
Abdankungshalle für die veränderten Anforderungen
zu gross geworden, und nicht zuletzt aufgrund konstruk-
tionsbedingter Probleme bei der Dichtigkeit des Dach-
rands und erblindender Gläser bestand Sanierungsbe-
darf.58 Im Jahr 2005 wurde vom Stadtrat zunächst sogar
ein Abbruch ins Auge gefasst. Der Einwohnerrat setzte
sich jedoch für die Erhaltung der Halle ein, welcher die
Aarauer Bevölkerung 2006 deutlich zustimmte. Nach
einem Planerwahlverfahren erhielt das Aarauer Archi-
tekturbüro Husistein & Partner den Zuschlag für eine
umfassende Instandsetzung und Erneuerung in den Jah-

ren 2007/08. Die Arbeiten wurden von der Kantonalen
Denkmalpflege Aargau begleitet, und 2008 erfolgte die
Unterschutzstellung.

In der Abstimmungskampagne hatte die Stadt mit
erweiterten Nutzungsmöglichkeiten eines neu konfessi-
onsneutralen Saals geworben, zudem war Anpassungen
im Verwaltungsbereich Rechnung zu tragen. Verbessert

Piämintj Fass^eitdetail;ferWfealscftfiiti, 2007
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werden sollten die Fluchtwegsituation sowie die Zugäng-
lichkeit für Behinderte. Dies erforderte Eingriffe in die
Halle, in welcher der Saal durch die Einführung von
zwei neuen seitlichen Nebenraumschichten nun räum-
lieh stärker gefasst wird. Ursprünglich waren die Berei-
che für Büros und Besammlungsräume lediglich durch
eine gläserne Trennwand mit grauem Vorhang von dem
Saal getrennt. Neue Windfänge bei den seitlichen Ein-
gängen, die teleskopartig verlängert werden können und
auf diese Weise nun unterschiedliche Raumbereiche
voneinander trennen, erleichtern eine flexible Nutzung.

Die Architekten folgten einigen grundsätzlichen Re-
geln und stellten an sich selbst den Anspruch: «Wo im-
mer möglich, soll die originale Substanz erhalten blei-
ben, Massnahmen erfolgen additiv und sind so weit [wie]
möglich reversibel.»® Da aber Schäden zu beheben wa-
ren und die Behaglichkeit der Räume verbessert werden
sollte, stellten sich vor allem bei der Vorhangfassade
Fragen nach der angemessenen Eingriffstiefe. Die Schä-
den am Dachrand waren der Konstruktion geschuldet.
Die Glasscheiben waren teilweise ausgetauscht worden
und einige waren erblindet, den neuen energetischen
Anforderungen genügten sie nicht. Man entschied sich,
das Verbundglas durch eine 3-fach-Isolierverglasung zu
ersetzen, die sich bezüglich Farbe und Spiegelungsgrad
am Bestand orientiert und damit eine optische Integri-
tät wahrt. Die Bemühungen um die Substanzerhaltung
konzentrierten sich somit auf die Chromnickelstahlele-
mente, wobei die etwas dickere 3-fach-Verglasung auch

Anpassungen an diesen Elementen erforderlich machte.
Die Pfosten wurden daher auseinandergeschnitten und
um einen Distanzhalter, der zugleich zur Dämmungsver-
besserung beiträgt, ergänzt und dann wieder eingebaut
(Abb. 9). Lediglich die äusseren Pfostenabdeckungen
mussten erneuert werden. Anpassungen waren aber auch
beim unteren und oberen Fassadenabschluss notwendig,
wo es die Proportionen beizubehalten galt (Abb. 10).

Der geplante Ersatz aller Verbundglas-Elemente,
deren grüne Gläser ja nicht nur einen erheblichen Teil
der Substanz der Fassade ausmachen, sondern auch die
spezifische ästhetische Wirkung erzeugen, gab zu den-
ken. Der Architekt Philipp Husistein zog den Schluss:
«Der Lebenszyklus jedes Bauteils ist zu betrachten.
Einer 'Verschleissschicht' entsprechend (typischerwei-
se z.B. die Holzschindelung eines landwirtschaftlichen
Gebäudes) hatten wir kaputte, nicht mehr reparierba-
re Bauteile zu ersetzen. Dieser Ersatz kann systembe-
dingt umfangreicher ausfallen wie bei Bauten früherer
Epochen.»®" Wo möglich, wurde allerdings ein behutsa-
merer Umgang gewählt. So wurden etwa die Stühle im
Hauptraum der Abdankungshalle sorgfältig aufgefrischt
und nicht etwa ersetzt.

Auch wenn sich über ein solches Konzept von «Ver-
schleissschicht» gewiss streiten lässt, zeigt das entspre-
chend den unterschiedlichen Bauteilen differenzierte Vor-
gehen, dass man bei den Bauten der Nachkriegsmoderne
keinesfalls sämtliche denkmalpflegerischen Grundsätze
zu Grabe tragen mussA Es ist aber zugegebenermassen
eine Herausforderung, differenzierte Vorgehensweisen
für diese jungen Denkmale zu entwickeln, welche dem
mit dem Zeugniswert verbundenen Substanzwert gerecht
werden. Dieses Ausloten der Möglichkeiten zwischen
Material, Konstruktion und Bauphysik ist ein lohnendes
Aufgabenfeld, das wohl an Bedeutung gewinnen wird.

Standards imd Lznze(/ä//enLc/zezdn«ge«

Gerade auf solch schwierigem Terrain wie der Sanierung
junger Denkmale werden manche Denkmalpflegende
bei der Begründung ihres Handelns auf den oft ins Feld
geführten Einzelfallentscheid verweisen.® Doch hinter
jedem Einzelfallentscheid steht ein prinzipielles Denk-
malverständnis, das eine grundsätzliche Haltung gegen-
über dem Denkmal zum Ausdruck bringt. Wenn dieses
Denkmalverständnis im Sinne von Standards wie in der
An/ez'fwng oder den Leitsätzen beschrieben wird, dient
dies nicht nur der Selbstvergewisserung der Denkmal-
pflegenden, sondern erweist sich auch als Basis für die
Suche nach Lösungen mit allen anderen an Massnah-
men bei Denkmalen beteiligten Akteuren, also Eigentü-
mern, Architekten, Restauratoren und nicht zuletzt den
ausführenden Handwerkern. Es ist oft unvermeidlich,
dass die Denkmalpflege «in das originale Gefüge ihrer
Objekte mindernd eingreifen muß, wenn sie technische
Maßnahmen zur Erhaltung des Ganzen trifft».® Paul
Clemen (1866-1947) hat dieses Dilemma im Jahr 1911

mit einer rhetorischen Frage zum Ausdruck gebracht,
die der langjährige Präsident der Eidgenössischen Kom-
mission für Denkmalpflege, Linus Birchler (1893-1967),
gerne zitierte: «Und beim Erhalten selbst: kann man
den Pelz immer waschen, ohne ihn naß zu machen?»®"

Natürlich nicht! Aber es gilt Augenmass zu bewahren,
substanzmindernde Eingriffe auf ein Minimum zu redu-
zieren und das Denkmal gleichermassen als Dokument
und Monument zu bewahren.

ADRESSE DER AUTORIN

Isabel Haupt, Dr. sc. techn. ETH, Kantonale Denkmalpflege
Aargau, Bachstrasse 15, CH-5001 Aarau

Abb. 10 Neue Abdankungshalle von Alfons Barth und Hans Zaugg (1968), Friedhof Rosengarten, Aarau. Fotografie: Walter Mair, 2009.

Kantonale Denkmalpflege Aargau.
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ANMERKUNGEN

* Dieser Beitrag basiert auf meinem Plenarvortrag der vom
Arbeitskreis Denkmalpflege (AKD) und dem Schweize-
rischen Verband für Konservierung und Restaurierung
(SKR) initiierten Sektion «Retusche oder Reparatur?»
des zweiten Schweizerischen Kongresses für Kunstge-
schichte, den die Vereinigung der Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS) in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Kunstgeschichte der Uni-
versität Lausanne 2013 durchgeführt hat. Das heute in der
Denkmalpflegediskussion gängige Begriffspaar «Doku-
ment und Monument» etablierte Heinrich Magirius 1989

polarisierend als «Dokument oder Monument», verbun-
den mit dem für die sächsische Denkmalpflege dieser
Epoche wohl charakteristischem Bedauern, «daß Denk-
male nicht mehr als Monumente, sondern Dokumente
verstanden und gepflegt werden»; Heinrich Magirius,
Gesc/lic/zZe der Dew/cma/p/iege iw 5ac/zsew von dew Aw/äw-
gew bis zzzm /Vezzbegz'ww 1945, 2. Aufl., Berlin 1991, S. 8.

Siehe zu dem Begriffspaar auch DokzzwzewZe zzwd Mown-
mew/e.' Poizizowjheitzmmwwgew zw der Dew/cma/p//ege
Veröffentlichungen des Arbeitskreises Theorie und Lehre
der Denkmalpflege, Bd. 10), hrsg. von Valentin Hammer-
Schmidt / Erika Schmidt / Thomas Will, Dresden 1999.

- Betina Kaun, Der Dewfema/hegrz//z'm Czrczz/zzs Vz'Zioszzs

vow MowzzmewZ zzwd DokzzwzewZ oder die Krise des Dew/c-
ma/begrz//s, in: Sozialer Raum und Denkmalinventar.
Vorgehensweisen zwischen Erhalt, Verlust, Wandel und
Fortschreibung Veröffentlichungen des Arbeitskreises
Theorie und Lehre der Denkmalpflege, Bd. 17), hrsg. von
Birgit Franz / Gabi Dolff-Bonekämper, Dresden 2008,
S. 66-71. Grundlegend zum Thema im Rahmen der aktu-
eilen Denkmalwertedebatte: Bernd Euler-Rolle, Szzbs-

ZawzwerZ zzwd Sc/zazwerr. Der Zzzsammew/zawg zw P/zeorze
zzwd Gesc/zze/zfe der Dew/cma/p/7ege, in: Hans-Rudolf
Meier / Ingrid Scheurmann / Wolfgang Sonne (Hrsg.),
Werte. Begründungen der Denkmalpflege in Geschichte
und Gegenwart, Berlin 2013, S. 132-155.

^ Sprach man bis in die 1970er Jahre vor allem von «Denk-
malen», so folgte der Ausweitung des Denkmalbegriffs
beispielsweise auf Altstädte und Bauten des Historismus
bald auch ein Sprachwandel. Heute verwenden wir öfter
die Begriffe «Kulturgut» oder «Erbe». Hinter diesem
Sprachwandel steht vielleicht auch ein denkmalpflegeri-
scher Paradigmenwechsel, wie Marion Wohlleben 2013
auf der Jahrestagung des Arbeitskreises für Theorie und
Lehre der Denkmalpflege, die dem Themenfeld «Denk-
mal - Werte - Bewertung» gewidmet war, in ihrem Vor-
trag mit dem Titel «Beitrag zur Standortbestimmung
des aktuellen Denkmalbegriffs» kritisch anmerkte. Die
Drucklegung der Tagungsakten ist vorgesehen.

'* Der erste internationale Kongress zur Geschichte der
Restaurierung in der Schweiz 1989 basierte auf der
Zusammenarbeit von SKR, VKS (heute VKKS) und
NIKE, siehe SKR / VKS / NIKE (Hrsg.), Ge,sc/zzc/zZe de;-

PesZazzrzerzzwg zw Pzzropa / Tïz'sZoire de /a PesZazzraZzow ew

Tizzrope, 2 Bde., Worms 1991.
* Ingrid Scheurmann, Pedew über Dew/czwa/p//ege - wieder

gelesew. Tsiw PeiZrag zzzz- Dew/cmzz/debaZZe zzzw 7900, in: Die
Denkmalpflege 1, 2011, S. 17-24, hier S. 17.

* Georg Dehio, Dew/zma/sc/zzzZz zzwd Dewkzwa/p//ege im
wezzwze/zwZew /a/zr/zzzwderZ Festrede an der Kaiser-Wil-
helms-Universität zu Strassburg, den 27. Januar 1905), in:
Georg Dehio, Kunsthistorische Aufsätze, München/Ber-
lin 1914, S. 263-282, hier S. 264.

" Die C/zzzrZa vow Az/zen zzzr PesZazzrierzzwg /zisZorisc/zez-

Dew/zmä/er (Erster Internationaler Kongress der Archi-
tekten und Denkmalpfleger, Athen, 21. bis 30. Oktober
1930; Nichtamtliche Übersetzung), in: Denkmalschutz.
Texte zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege
Schriftenreihe des deutschen Nationalkomitees für Denk-
malschutz, Bd. 52), hrsg. vom Deutschen Nationalkomitee
für Denkmalschutz, 4. Aufl., Bühl 2007, S. 15-17, hier
S. 15.

' Die C/zarZa vow Vewedig (Zweiter Internationaler Kon-
gress der Architekten und Denkmalpfleger, Venedig, 25.
bis 31. Mai 1964; 1965 von ICOMOS beschlossen, Fassung
von 1989), in: Denkmalschutz (vgl. Anm. 6) S. 43-45, hier
S.43; siehe auch URL: http://www.bak.admin.ch/kultur-
erbe/04273/04298/index.html (5. Januar 2014).

® Josef Zemp, PesZzzzzrierzzwg /ziiZoriic/zer KzzwsZdewkmä/er,
Azzsgrabzzwgew, in: Schweizerische Gesellschaft für Erhal-
tung historischer Kunstdenkmäler (Hrsg.), Jahresbericht
für 1902 den Mitgliedern erstattet von Prof. Dr. J. Zemp,
Zürich 1903, S. 8-17, hier S. 8.

' Aw/ez'Zzzwg zzzr Tsr/zaiZzzwg vow Pazzdewkmä/erw zzwd zzz

z'/zrer Wieder/zersZe/izzwg, hrsg. von der Schweizerischen
Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmä-
1er, Zürich 1893. - /wsZz-zzcZiowi pozzr /zz CowservaZiow eZ /zz

Pe.?ZzzzzraZiow des CowsZi-zzcZions mowzzmewZa/es, publié par
la Société pour la Conservation des Monuments de l'Art
historique suisse, Zürich 1893. Die französische Ausgabe
ist digitalisiert, siehe URL: http://www.daten.digitale-
sammlungen.de/~db/0008/bsb00081144/images/index.
html?seite=00001&l=de (10. Januar 2014).
LeiZsdZze zzzr Dew/zma/p/iege zw der 5c/zwez'z/Priwcipes
pozzr/a cowservaZz'ow dzz pzzZrzmozwe czz/Zzzre/ bdzi ew 5zzisse/
Prz'wczpz per /a ZzzZe/zz dez mowzzwzewZi sZorici zw 5vizzera/
Gzzide/iwes /or Z/ze preservzzZzow o/bzzz7t /zerz'Zage zw Svvz'Z-

zer/zzwd, hrsg. von der Eidgenössischen Kommission für
Denkmalpflege, Zürich 2007.

" Wegweisend waren zudem: Josef Zemp, Dzzs PesZazzrz'erew,

in: Schweizer Rundschau, Heft 4,1907, wiederabgedruckt
als wissenschaftliche Beilage in Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte, Jahresbericht 1947, o. O., p-J-,
[Bern 1948], S. 59-67. - Linus Birchler, PesZazzrzerawgs-

praxzs zzwd TGzwsZerbe zw der Sc/zwezz Eidgenössische
Technische Hochschule, Kultur- und staatswissenschaftli-
che Schriften 62), Zürich 1948; siehe zu den oft zitierten
12 Grundsätzen S. 15-19.

" Siehe zur Gründungsgeschichte Isabel Haupt, «Kirche
mit Düngerhaufen!» - Rahn, Köwzgs/e/dew zzwd die Grüw-
dzzwg des Vereiws zzzr Pr/za/Zzzwg vaZeriändz'sc/zer KzzwsZ-

dewkmä/er, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäolo-
gie und Kunstgeschichte 69, Heft 3/4, 2012, S. 355-362.

- Isabel Haupt, «aber arg lädiert», /o/zaww Pzzdoi/Pa/zw
zzwd die KzzwsZdew/cwzä/er im KzzIfzirkawZow Aargazz, in:
Argovia, Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des
Kantons Aargau, Bd. 124, Baden 2012, S. 180-202.

" Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer
Kunstdenkmäler, ProZo/co/i der a/Zgewzez'wew Sz'Zzwwg vom
79. SepZember 7.593 im PaZ/zazzse zzz Lzzzerw, S. 9-10. Siehe
zur AwZeiZzzwg 1893 auch Albert Knoepfli, 5c/zweizerisc/ze
DenfcmaZp/Zege. Gesc/zz'c/zfe zzwd DokZriwew Beiträge
zur Geschichte der Kunstwissenschaft in der Schweiz,
Bd. 1, Jahrbuch des Schweizerischen Instituts für Kunst-
Wissenschaft 1970/71), Zürich 1972, S. 34-35. - Georg
Germann, TZeiwric/z vow GeymüZ/er a/s Pazz/orsc/zer zzwd

Dew/cma/p/Zege-£xperZe iw der 5c/zweiz zzwd am Oberr/zeiw
7360-7390, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäolo-
gie und Kunstgeschichte 64, Heft 1/2, 2007, S. 83-106,
besonders Anm. 135. - Paul Bissegger, 7/ez'wric/z vow
GeprwüZZer zzwd das Pazzdew/cmaZ aZs Do/czzmewZ zzwd
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Kunstwerk. Mit einec Sammlung von Quellenfexten über
Denkmalp/lege aus dem Kanton Waadt, in: Josef Ploder Z

Georg Germann (Hrsg.), Heinrich von Geymüller (1839-
1909): Architekturforscher und Architekturzeichner (zur
Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel, 5. Sep-
tember bis 14. November 2009, und in der Universitätsbi-
bliothek Graz, 3. Dezember 2009 bis 12. Februar 2010),
Basel 2009, S. 68-119, bes. S. 105-106. Mitglieder des Vor-
stands der Erhaltungsgesellschaft waren Ende Oktober
1893: Johann Christoph Kunkler (Präsident), Théodore
de Saussure (Vizepräsident), Karl Brun, Heinrich Angst,
Hans Wilhelm Auer, William Cart, Jakob Kaiser, Hans
von Matt, Johann Rudolf Rahn, Raphael Ritz und Karl
Stehlin, siehe das Namensverzeichnis der Mitglieder im
oben genannten Protokoll.

" Conservation o/Anc!enf Monuments and Remains. Gene-
ral Advice io Promoters o/Restoration o/Ancient Bull-
dings, published by the Royal Institute of British Archi-
tects, London 1865. - Hints to workmen engaged on the
Repair and Restoration o/Ancient Buildings, published
by the Royal Institute of British Architects, London 1865.
Ein Abdruck der englischen Anleitung von 1865 findet
sich in Stephan Tschudi Madsen, Restoration and Anti-
Restoration. A study in English resto/'ation philosophy,
Oslo 1976, S. 120-126. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass die Kommission die revidierte und erweiterte 2. Auf-
läge der englischen Instruktionen aus dem Jahr 1888 ver-
wendete. Sie sind als Faltblätter gestaltet.

" Anleitung 1893 (vgl. Anm. 9), S. 4,16.
AnZeitung 1893 (vgl. Anm. 9), S. 4.

" AnZeitung 1893 (vgl. Anm. 9), S. 5. Der Begriff «Pietät»
findet heute in Verbindung mit Denkmalen kaum noch
Verwendung. Lesenswert hierzu sind die Überlegun-
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Rudolf Rahn, Die Sfl/tskirche 57. Verena In Zurzach, in:
Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde, NF, Bd. 2,
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ZUSAMMENFASSUNG RIASSUNTO

Die «aus ästhetischen und historischen Merkmalen gemischte
Doppelnatur» des Denkmals (Georg Dehio) prägt durch ihren
dualistisch angelegten Charakter sowohl die Theoriebildung
als auch die Praxis der Denkmalpflege seit ihrer Entstehung
als eigenständige Disziplin. Dabei war und ist es durchaus ein
zeitbedingtes Moment, ob die Wertschätzung für die überlie-
ferte Substanz oder für den Schauwert eines Objektes höher
gewichtet wird. Der Beitrag beleuchtet anhand ausgewählter
Beispiele denkmalpflegerische Grundsatzpapiere und den
denkmalpflegerischen Umgang mit Bauwerken in der Schweiz.
Die unterschiedlichen Reaktionen auf den Bestand widerspie-
geln die Sicht auf das Denkmal als historisches Zeugnis und als
ästhetisches Objekt.

Sin dal suo avvento quale disciplina indipendente, «la doppia
natura data da una convergenza di caratteristiche estetiche e
storiche» del monumento (Georg Dehio) incide attraverso
il suo carattere dualistico sia sullo sviluppo teorico che sulla
pratica délia cura del patrimonio. Che l'apprezzamento per la
sostanza tramandata ottenga maggiore considerazione rispetto
al valore espositivo di un oggetto è pur sempre l'espressione di
un determinato momento nel corso di un periodo ben definito.
Sulla base di una serie selezionata di esempi di documenti teo-
rici sulla protezione del patrimonio culturale, il saggio illustra
la gestione sotto il profilo délia cura di diverse costruzioni in
Svizzera. La reazione differenziata nei confronti del patrimo-
nio rispecchia la visione del monumento quale testimonianza
storica da un lato e oggetto estetico dall'altro.

RÉSUMÉ

La « double nature du monument résultant d'une convergence
entre caractéristiques esthétiques et historiques » (Georg Dehio)
marque, en raison de sa dualité, aussi bien les développements
théoriques que les interventions pratiques dans le domaine de
la conservation du patrimoine historique depuis sa création en
tant que discipline à part entière. Le fait d'accorder une plus
grande estime à la substance historique par rapport à la valeur
visuelle d'un objet ou vice-versa dépend incontestablement,
aujourd'hui comme dans le passé, de la période considérée. A
la lumière de quelques exemples, cette contribution analyse les
documents présentant les principes de base de et pratiques de la
conservation des monuments historiques ainsi que la pratique
dans ce domaine en Suisse. Les différentes réactions face au
patrimoine culturel reflètent l'image que l'on a du monument en
tant que témoignage historique, d'une part, et objet esthétique,
d'autre part.

SUMMARY

The twofold nature of the monument as both aesthetic and his-
torical (Georg Dehio) has been crucial to the theory and prac-
tice of historical conservation ever since it was established as

a discipline in its own right. Whether historical substance or
visual importance is valued more highly no doubt also varies
through time. On the basis of selected examples, fundamental
principles of conservation are examined with respect to the
treatment of historical buildings in Switzerland. Differences in
conservatorial reactions mirror the interpretation of the monu-
ment as bearing witness to history and as an object of aesthetic
value.
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